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ANLEITUNG ZUR LIZENZ-BESTELLUNG 
 
 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 
 
Wir bedanken uns herzlich für die gute Zusammenarbeit in der vergangenen Wettkampfsaison. 
 
Beiliegend erhaltet ihr die Infos betreffend Lizenzen. 
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1. Allgemeine Informationen 
 

Grundsätzlich sind alle Kunstradsport-Wettkämpfe für Sportler*innen und Funktionär*innen 
lizenzpflichtig. 
Ausnahmen: Bambi-Cup, Niklaus-Pokal und allfällige Stützpunkt-Wettkämpfe oder regionale 
Veranstaltungen mit Trainings- oder Animations-Charakter.  
 

Alle Lizenzen werden von Swiss Cycling ausgestellt, alle hallenradsporttreibenden Vereine 
müssen Swiss Cycling Mitglied sein. 
 

Sämtliche Lizenzen werden vor dem Swiss Cup anhand der Lizenzliste von Swiss Cycling 
überprüft. Diejenigen Sportler*innen, welche bis dahin noch keine Lizenz haben, werden darauf 
hingewiesen und beauftragt, die Lizenz bei der 1. Runde Swiss Cup dem Chief-Kommissär*in 
vorzulegen. Sofern ein Sportler die Lizenz nicht vorweisen kann, wird pro Wettkampf eine 
Busse von CHF 10.00 fällig. 
 

Alle anderen Sportler*innen müssen ab dem Swiss Cup – bei allen in der Schweiz 
stattfindenden Wettkämpfen – die Lizenz nicht mehr vorweisen, es wird jedoch empfohlen, sie 
trotzdem dabei zu haben.  
 

Für Sportler*innen, welche nur einen lizenzpflichtigen Wettkampf fahren möchten, besteht 
die Möglichkeit eine Tageslizenz zu lösen (U15 CHF 20.00/U19 CHF 30.00). Das 
entsprechende Formular kann bei Swiss Indoor- & Unicycling welcome@swiss-iuc.ch 
bezogen und bezahlt werden.  
 

2. Ablauf Kunstrad- und Kommissärslizenzen 

Ab ca. anfangs November wird die neue Lizenzbestellung fürs Folgejahr aufgeschaltet. Auf der 
Webseite wird jeweils informiert, wann genau dies passiert.  
 

Neu lizenzierte Athleten*innen müssen sich per Internet unter Mitgliedschaft - Swiss Indoor- & 
Unicycling (swiss-iuc.ch) mit dem Formular 
https://admin.webmembership.ch/swcyc/pages/public/registration_siuc.jsf) als Mitglied 
registrieren. Die Athleten*innen können dann die Lizenz bestellen. 
 

Die Athleten*innen, welche bereits im Vorjahr eine Lizenz hatten, können, sobald die 
Lizenzbestellung fürs neue Jahr online ist, mit Ihrem letztjährig vergebenen Login unter 
wms.crm (webmembership.ch) die Lizenz online bestellen. Falls das Passwort vergessen 
wurde, kann im Mitgliederportal die E-Mail-Adresse eingegeben und auf „Passwort vergessen“ 
geklickt werden. Das Passwort wird dann per E-Mail verschickt. Beim Bestellen der Lizenz 
müssen auch die neuen Datenschutzbestimmungen https://www.swiss-
cycling.ch/de/datenschutz/ von Swiss Cycling akzeptiert werden. 
 

Nach der Bestellung erhalten die Athleten*innen die Rechnung per Post oder Mail. Sobald die 
Mitglieder- und Lizenzrechnung bezahlt sind, wird die Lizenz zugestellt. 
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3. Fragen 

Für Fragen steht euch gerne zur Verfügung: 
 
Swiss Indoor & Unicycling 
Farbhofstrasse 21, 8048 Zürich 
043 549 50 60, welcome@swiss-iuc.ch 

 
 

Swiss Cycling 
Stefania Ratano, Mitglieder & Lizenzen 
Phone +41 31 359 72 33 oder stefania.ratano@swiss-cycling.ch 
 

Wir freuen uns auf eine grosse Beteiligung an der Wettkampfsaison 2024. 
 
Swiss Indoor- & Unicycling 
Wettkampfkommission Kunstrad 


